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Gemeinderat 
 

20.10.2021 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya am 
Donnerstag, den 20. Oktober 2021 um 19.00 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal. 
 
 Anwesende: Bgm. Josef RAMHARTER (ÖVP) 
  Vzbgm. NR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE)  
  
 die Stadträte: Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP) 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Mag. Thomas LEBERSORGER (ÖVP) 
  Markus LOYDOLT (ÖVP) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ) 
  LR Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 
  Herbert HÖPFL (GRÜNE) 
 
 die Gemeinderäte: DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Salfo NIKIEMA (ÖVP) 
  Gerald POPP (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
  Ing. Johannes STUMVOLL (ÖVP) 
  Josef ZIMMERMANN (ÖVP) 
  Erwin BURGGRAF (FPÖ) 
  Michael FRANZ (FPÖ) 
  GR Anton PANY (FPÖ) 
  Ing. Jürgen SCHMIDT (FPÖ) 
  Heidelinde BLUMBERGER (GRÜNE) 
  Rainer CHRIST (GRÜNE) 
  Erich EGGENWEBER (GRÜNE) 
  Laura OZLBERGER (GRÜNE) 
  Patrik NEUWIRTH (SPÖ) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 
  Thomas PFABIGAN (SPÖ) 
  Karin GRABNER (Fraktionslos) 
 
Entschuldigt:  Anja GASTINGER (ÖVP) 
  Astrid WISGRILL (ÖVP) 
 
 
die Schriftführer: AL DI (FH) Michael ANDROSCH 
 
   
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
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Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden nachweislich mit der Einladung des 
Bürgermeisters vom 15.10.2021 unter Angabe der Beratungsgegenstände von dieser 
Sitzung verständigt. Die Tagesordnung wurde am 15.10.2021 an der Amtstafel 
angeschlagen. 
 
Der Vorsitzende setzt gemäß § 46 (2) der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO), 
LGBl. 1000 i.d.d.g.F., den Tagesordnungspunkt: 
 
3) Heizkostenzuschuss 2021-2022 
 
ab. 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
Alle Parteien bringen bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den als 
Beilage A diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehenen 
Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Ruhendstellung der vierten Kassenplanstelle (vormals Dr. Namjesky)“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 16) der Tagesordnung behandelt wird. 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
LR Waldhäusl bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den als Beilage B 
diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehenen 
Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Forstwirtschaft - Annahme des Fördervertrages zum Stadtgemeindewald“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 17) der Tagesordnung behandelt wird. 
 
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 
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Die Tagesordnung lautet: 
 

Öffentlicher Teil: 

1) Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 1. September 2021. 

2) Grundstücksangelegenheiten 
a) Vermietung des Grundstückes Nr. 1005/6, EZ 2111, KG 21194 Waidhofen 

an der Thaya 
b) Grundabtretung einer Teilfläche des neuen Grundstücks Nr. 416, EZ 174, KG 

21194 Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut 
c) Grundabtretung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 2308/4, EZ 2199, KG 

21194 Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut 

3) Erlassung Kanalabgabenordnung für die Kanalanlage 
a) Waidhofen an der Thaya 
b) Schlagles 

4) Aufhebung Kanalabgabenordnung Matzles 

5) Aufhebung Kanalabgabenordnung Puch 

6) Erlassung Wasserabgabenordnung für die öffentliche Gemeindewasserleitung 
a) Waidhofen an der Thaya 
b) Hollenbach 

7) Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben – Erweiterung Betriebsgebiet 
Ost - Vergabe Planungs- und Baumeisterleistung für die Abwasserbeseitigungs- 
und Wasserversorgungsanlage 

8) Freizeitzentrum – TUS Brandmeldeanschluss für die Chlorgaswarnanlage 

9) Subvention – NÖ Imkerverband - Ortsgruppe Waidhofen an der Thaya 

10) Winterdienst in den Katastralgemeinden 

11) Subventionen Kulturschaffende und Musikvereine – Verein MUSIKWELTEN 

12) Übernahme der Kosten der Ausbauarbeiten der Arztpraxen im Bereich 
Heubachstraße 5 

13) Wohnungsangelegenheiten – Vergabe der Wohnung Nr. 4 im 
Seniorenwohnhaus, Josef Pisar-Straße 1, in 3830 Waidhofen an der Thaya 

14) Subventionen Soziales 
a) Mobiler Hospizverein 
b) Verein Zuversicht 

15) Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vom 
15.09.2021 

16) Ruhendstellung der vierten Kassenplanstelle (vormals Dr. Namjesky) 
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17) Forstwirtschaft - Annahme des Fördervertrages zum Stadtgemeindewald 

 

Nichtöffentlicher Teil: 

18) Personalangelegenheiten 
a) Sonstiges 

 aa) Änderung von Beschäftigungsausmaßen von Musikschullehrerinnen 
und Musikschullehrern 

 ab) Personalnummer 76, Antrag eines Sonderurlaubes 
 ac) Personalnummer 183, Überstellung in eine andere Entlohnungsgrupp 
 ad) Personalnummer 262, Einverständliche Lösung eines 

Dienstverhältnisses 

19) Berichte 
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…………………………….………………………………..……..……………….……………….……….…. 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 1. September 2021 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll keine Einwände erhoben 
wurden. 

Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
a) Vermietung des Grundstückes Nr. 1005/6, EZ 2111, KG 21194 Waidhofen an der 

Thaya 

SACHVERHALT: 
Am 13.12.2017 wurde im Gemeinderat, Tagesordnungspunkt 8e, der Mietvertrag zwischen 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya als Vermieter und der Holzner „Timber“-Holz-
bringungs KG, FN 235999h mit Sitz in 3841 Windigsteig, Lichtenberg 16, hinsichtlich der Lie-
genschaft EZ 2111, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, Grundstück 1005/6 abgeschlossen. 
Die Liegenschaft weist ein Flächenausmaß von 5187 m² auf. 

Der jährliche Mietzins wurde 2017 mit € 3.630,90 zuzüglich der von der Vermieterin zur Vor-
schreibung gelangenden öffentlichen Abgaben (wie insbesondere die Grundsteuer) festge-
legt. Der Mietzins unterliegt einer Wertanpassung. Der derzeit zur Vorschreibung gelangende 
Jahresbetrag bemisst sich dadurch auf EUR 3.861,99. 

Die Holzner „Timber“-Holzbringungs KG hat mit dem Anschreiben vom 27.09.2021 den ab-
geschlossenen Mietvertrag gekündigt. Unter Berücksichtigung der im Mietvertrag vereinbar-
ten Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Quartalsende eines Jahres endet das Miet-
verhältnis mit 31.12.2021. 

Gleichzeitig wurde in dem oben angegebenen Anschreiben vom 27.09.2021 die Übernahme 
des bestehenden Mietvertrages per sofort bzw. nach gesetzlicher Möglichkeit durch die Firma 
L. Neumüller GesmbH.& CO KG (neuer Mieter), 3525 Sallingberg, Lerchenweg 7 beantragt. 
Der Inhalt des neuen Mietvertrages soll jedoch unverändert bleiben.  

Am 29.09.2021 wurde das Bauamt durch Hr. Bgm. Ramharter damit beauftragt, den Sach-
verhalt im Sinne des oben angeführten Anschreibens weiter zu verfolgen 

Die Firma L. Neumüller GesmbH.& CO KG erklärte sich im Zuge der weiteren Korrespondenz 
dazu bereit, die Vertragserrichtungskosten von ca. EUR 300,00 exkl. UST (mündliche Kos-
tenschätzung öffentlicher Notar Mag. Michael Müllner) zu alleinigen Lasten zu übernehmen 
(die Abrechnung erfolgt direkt zwischen der Firma L. Neumüller GesmbH.& CO KG und dem 
öffentlichen Notar Mag. Michael Müllner). 

Der Geschäftsführer der L. Neumüller GesmbH.& CO KG, Herrn Klaus Neumüller hat in Folge 
dessen, beim Notar Mag. Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, die Aus-
arbeitung eines aktualisierten Mietvertrags veranlasst. 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehender Mietvertrag genehmigt: 

„MIETVERTRAG 

welcher am heutigen Tage zwischen: 

 

 

a) der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, A-3830 Waidhofen an der Thaya, Haupt-

platz 1, vertreten durch die endesgefertigte Repräsentanz, 

 

 als Vermieterin einerseits, sowie 

 

b) der L. Neumüller Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., FN 5721 p, mit Sitz in pol. Gemeinde 

Sallingberg und der Geschäftsanschrift A-3525 Sallingberg, Lerchenweg 7, vertreten durch 

die endesgefertigte Repräsentanz, 

 

 als Mieterin andererseits, 

 

abgeschlossen wurde wie folgt: 
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I. 

 

   Ob der Liegenschaft EZ. 2111 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya 

mit dem Grundstück 1005/6 Landw (10) im grenzkatastralen Ausmaß von    5.187 m², ist das 

Eigentumsrecht für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zur Gänze einverleibt. 

 

II. 

 

   Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vermietet an die L. Neumüller Gesellschaft 

m.b.H. & Co. KG. und die Letztgenannte mietet von der vorgenannten Vermieterin die Lie-

genschaft EZ. 2111 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya mit dem im Punkt 

„I.“ dieses Vertrages genannten Gutsbestand als Holz-Lagerplatz. 

 

   Eine Änderung des Verwendungszweckes ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 

Vermieterin unzulässig. 

 

III. 

 

   Der Beginn des Mietverhältnisses wird mit 01.01.2022 (erstem Jänner zweitausendzwei-

undzwanzig) vereinbart und wird dieses Mietverhältnis auf unbestimmte Dauer abgeschlos-

sen. Es kann beiderseits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils 

zum Quartalsende eines jeden Jahres mit Kündigung zur Auflösung gebracht werden. 

 

   Trotz des oben abgegebenen Kündigungsverzichtes ist jedoch die Vermieterin dann be-

rechtigt, die vorzeitige Aufhebung des Mietverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungs-

frist mit sofortiger Wirkung und bei einer Räumungsfrist von vier Wochen aus den Gründen 

des § 1118 ABGB zu erklären, insoweit nicht zwingend gesetzliche Kündigungsbeschränkun-

gen bestehen. 

 

IV. 

 

   Der Mietzins beträgt jährlich € 3.899,59 (Euro dreitausendachthundertneunundneunzig 

Komma neunundfünfzig) zuzüglich der von der Vermieterin zur Vorschreibung gelangenden 

öffentlichen Abgaben (wie insbesondere der Grundsteuer). 

 

   Der Mietzins ist in zwei gleich hohen Halbjahresraten, jeweils am 01.01. (ersten Jänner) 

und am 01.07. (ersten Juli) eines jeden Jahres im Vorhinein mit fünf Tagen Respiro durch 

Dauerauftrag auf das von der Vermieterin bekannt zu gebende Konto bei einem inländischen 

Kreditinstitut zu bezahlen.  
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   Der Mietzins wird auf den von der Bundesanstalt Statistik Österreich oder einem Nachfol-

geinstitut verlautbarten monatlichen Verbraucherpreisindex 2020 wertbezogen. Als Bezugs-

größe für die jeweils auf Grund der Wertsicherung zu berechnenden Beträge dient die für 

Oktober 2021 zur Verlautbarung gelangende Indexzahl. Es sind demnach sämtliche Zahlun-

gen jeweils erhöht oder vermindert zu erbringen, je nachdem sich die Indexzahl im Vormonat 

der Zahlung gegenüber Oktober 2021 verändert hat. Schwan-kungen im Wertmesser bis aus-

schließlich 5 % (fünf Prozent) bleiben bei Anwendung der Wertsicherung außer Betracht. 

Diese Schwankung ist bei jedem Überschreiten nach oben oder unten neu zu berechnen, 

wobei stets die erste außerhalb der Toleranzgrenze gelegene Bezugsgröße die Grundlage 

für die Neuberechnung der Mietzinse sowie auch des neuen Spielraumes zu bilden hat. 

 

   Die Aufrechnung von Gegenforderungen gegen den Mietzins ist ausgeschlossen. 

 

   Die Vermieterin ist berechtigt, auf die voraussichtlichen anteiligen Betriebskosten (Grund-

steuer etc.) und öffentlichen Abgaben monatliche Vorauszahlungen gegen jährliche Endab-

rechnung zu begehren. 

 

V. 

 

   Der Mieter bestätigt, den Mietgegenstand in gutem, brauchbarem Zustand übernommen zu 

haben. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und haftet für 

jeden Schaden, der der Vermieterin aus einer unsachgemäßen Behandlung des Mietgegen-

standes schuldhaft durch sie entsteht.  

 

VI. 

 

   Soweit nicht eine gesetzliche Berechtigung gegeben ist, darf ohne schriftliche Zustimmung 

der Vermieterin das Mietobjekt weder entgeltlich noch unentgeltlich, ganz oder teilweise - 

auch nicht im Wege eines allfälligen Gesellschaftsverhältnisses, Pachtvertrages und derglei-

chen - dritten Personen überlassen werden. In keinem Fall ist es der Mieterin gestattet, 

Rechte aus diesem Vertrag an dritte Personen abzutreten. 

 

VII. 

 

   Die Vermieterin oder ein Beauftragter können das Mietobjekt bei Gefahr im Verzug jeder-

zeit, aus triftigen Gründen zu den üblichen Tages- und Geschäftszeiten jederzeit und zur 

Feststellung der Einhaltung der Vertragspflichten durch die Mieterin in angemessenen Zeit-

abständen ebenfalls zu den üblichen Tages- und Geschäftszeiten, betreten. 
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   Für diejenigen Fälle, in denen die Vermieterin oder deren Beauftragter berechtigt sind, das 

Mietobjekt zu betreten, hat die Mieterin dafür zu sorgen, dass der Zutritt zum Mietobjekt auch 

in ihrer Abwesenheit erfolgen kann, sofern ihr dies zumutbar ist. Sofern nicht Gefahr im Ver-

zug ist, hat die Vermieterin den beabsichtigten Zutritt der Mieterin mindestens drei Tage vor-

her anzukündigen. 

 

VIII. 

 

   Die Vertragsparteien bestätigen, Rechtsbelehrung gemäß §§ 934 und 935 ABGB erhalten 

zu haben. 
 

IX. 

 

   Die Mieterin verzichtet ausdrücklich auf die grundbücherliche Sicherstellung ihres Mietrech-

tes. 

 

   Die Vermieterin verpflichtet sich, im Falle einer Veräußerung der Liegenschaft diesen Ver-

trag vollinhaltlich auf den Erwerber zu überbinden. 

 

X. 

 

   Die Kosten für die Errichtung dieses Mietvertrages gehen zu alleinigen Lasten der Mieterin. 

 

XI. 

 

   Neben diesem Mietvertrag bestehen keine gesonderten Abreden. Änderungen und Ergän-

zungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 

 

XII. 

 

   Die Vertragsparteien unterwerfen sich in allen Streitfällen aus diesem Vertrag ohne Rück-

sicht auf ihren sonstigen Gerichtsstand und die Höhe des Streitwertes der Zuständigkeit des 

Bezirksgerichtes Waidhofen an der Thaya. 

 

XIII. 

 

   Dieser Mietvertrag wird in einem Original errichtet, das die Mieterin erhält. Für die Vermie-

terin ist eine einfache Abschrift bestimmt.“ 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
b) Grundabtretung einer Teilfläche des neuen Grundstücks Nr. 416, EZ 174, KG 21194 

Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut 

SACHVERHALT: 
Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 19.06.2020, Zahl 613/2-012/2020, wurde Herrn Ber-
nard Mahringer die Grundabtretung anlässlich der Änderung von Grundstücksgrenzen vor-
geschrieben. Mit diesem Bescheid wurde die Straßenfluchtlinie für das neue Grundstück Nr. 
416, EZ 174, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, festgelegt. Mit dieser Festlegung wird die 
Straßenfluchtlinie korrigiert, sodass sich eine Abschreibung zum Öffentlichen Gut (Abtretung) 
ergibt. 

Die neuen Grundstücksgrenzen wurden im Teilungsplan der Dr. Döller Vermessung ZT 
GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ 3463/20, vom 
12.03.2021, dargestellt. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Auf Grund des Teilungsplanes der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, 3463/20, vom 12.03.2021, wird folgende Zuschreibung 
zum Öffentlichen Gut der KG 21194 Waidhofen an der Thaya, genehmigt: 

Lastenfreie Zuschreibung zur Liegenschaft EZ 1383 der KG 21194 Waidhofen an der Thaya, 
Öffentliches Gut: 

aus EZ aus Grundstück Nr. Trennfläche zu Grundstück Ausmaß m² 

174 416 „1“ 1437/3 12 

 

und 
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dieser Beschluss ist gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 kundzumachen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
c) Grundabtretung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 2308/4, EZ 2199, KG 21194 

Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut 

SACHVERHALT: 
Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 18.05.2020, Zahl 613/2-010/2020, wurde Herrn und 
Frau Peter und Regina Löffler die Grundabtretung anlässlich der Änderung von Grundstücks-
grenzen vorgeschrieben. Mit diesem Bescheid wurde die Straßenfluchtlinie für das Grund-
stück Nr. 2308/4, EZ 2199, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, festgelegt. Mit dieser Fest-
legung wird die Straßenfluchtlinie korrigiert, sodass sich eine Abschreibung zum Öffentlichen 
Gut (Abtretung) ergibt. 

Die neuen Grundstücksgrenzen wurden im Teilungsplan der Dr. Döller Vermessung ZT 
GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ 3471/20, vom 
02.03.2020, dargestellt. 

Mit Schreiben vom 11.10.2021 hat Herr Notar Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Bahnhofstraße 4, eine Straßengrundabtretungserklärung zur beglaubigten Unterferti-
gung vorgelegt. 

Gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 liegt eine öffentliche Straße jedenfalls 
mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein konkretes Straßenbau-
vorhaben vor, womit dieser Beschluss kundzumachen ist. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehende Straßengrundabtretungserklärung, ausgearbeitet von Notar Mag. Mi-
chael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, genehmigt: 

„STRASSENGRUNDABTRETUNGSERKLÄRUNG 
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Ob der Liegenschaft EZ. 2199 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya mit 

dem Grundstück 2308/4 Bauf.(10)/Gärten(10) – Dimling 37, ist  

 das Eigentumsrecht für Peter LÖFFLER, geb. 1969-10-24, und Regina LÖFFLER, geb. 

1970-01-02, je zur Hälfte, 

 in C-LNR. 1a/2a auf Grund des Schuldscheins vom 1998-12-01 das Pfandrecht im Betrag 

von ATS 430.000,00 samt 9 % Verzugszinsen und einer Nebengebührensicherstellung 

von ATS 43.000,00, sowie das Veräußerungsverbot gem. § 32 NÖ WFG, je für das Land 

Niederösterreich, 

einverleibt. 
 

   Im Zuge der Grundabteilung gemäß der Vermessungsurkunde der Dr. Döller Vermessung 

ZT GmbH vom 02.03.2020, GZ. 31256, muss die in der obzitierten Vermessungsurkunde mit 

"1" bezeichnete Trennfläche des Grundstückes 2308/4, vorgetragen ob der Liegenschaft EZ. 

2199 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya, im Ausmaß laut Teilungsaus-

weis von 135 m², als Straßengrund unentgeltlich an das öffentliche Gut der KG. 21194 Waid-

hofen an der Thaya abgetreten werden. 
 

   In Erfüllung dieser Verpflichtung übergeben Herr Peter LÖFFLER, geb. 24.10.1969 und 

Frau Regina LÖFFLER, geb. 02.01.1970, beide wohnhaft in 3830 Waidhofen an der Thaya, 

Dimling 37, die in der obzitierten Vermessungsurkunde mit "1" bezeichnete Trennfläche des 

Grundstückes 2308/4 als Straßengrund unentgeltlich an das öffentliche Gut der KG. 21194 

Waidhofen an der Thaya und erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ob der Liegen-

schaft EZ. 2199 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya (Eigentümer: Peter 

LÖFFLER, geb. 1969-10-24 und Regina LÖFFLER, geb. 1970-01-02, je zur Hälfte) die in der 

obzitierten Vermessungsurkunde mit "1" bezeichneten Trennfläche des Grundstückes 2308/4 

lastenfrei abgeschrieben und zu der der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya (Öffentli-

ches Gut) zur Gänze gehörigen Liegenschaft EZ. 1383 im Grundbuch der KG. 21194 Waid-

hofen an der Thaya zugeschrieben werden kann.  
 

   Herr Peter LÖFFLER, geb. 24.10.1969 und Frau Regina LÖFFLER, geb. 02.01.1970, ver-

pflichten sich, unverzüglich eine separate Freilassungserklärung des Landes Niederöster-

reich beizubringen, mit der die in der obzitierten Vermessungsurkunde mit "1" bezeichnete 

Trennfläche des Grundstückes 2308/4 aus der Haftung für deren obzitierten Rechte entlas-

sen wird. 
 

   Diese Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nimmt die Straßengrundabtretung nach 

Widmung der obzitierten Grundflächen als öffentliches Gut vertraglich bindend an und erklärt, 

dass die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 3 NÖ Straßengrundgesetz erfüllt sind. 
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   Die Vertragsparteien erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre persönli-

chen Daten – insbesondere ihre Sozialversicherungsnummern und ihre Steuernummern – 

sowie dies Urkunde, deren Datum und Inhalt zeitlich unbefristet zum Zweck der Erstattung 

von Abgabenerklärungen an die Finanzverwaltung und zur Registrierung und/oder Archivie-

rung von Urkunden im Urkundenarchiv des Österreichischen Notariates, welches elektro-

nisch geführt wird, bei folgenden Verantwortlichen gespeichert und verwendet werden: 

 Öffentlicher Notar Magister Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhof-

straße 4, 

 Österreichische Notariatskammer, 1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20. 
 

   Diese Einwilligung kann jederzeit bei den obgenannten Verantwortlichen auf dieselbe Art 

und Weise, wie die Einwilligung erteilt wurde, widerrufen werden.“ 

und 

der vorgenannte Beschluss ist gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 kundzu-
machen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Erlassung einer Kanalabgabenordung für die Kanalanlage 
a) Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Die letzte Gebührenerhöhung der Kanalabgaben erfolgte im Jahr 2010. Laut Verbraucher-
preisindex 2010 (VPI 2010) ergibt sich ab diesem Zeitpunkt bis dato eine Preissteigerung von 
23,4 % seit der letzten Gebührenerhöhung. 

Stetige Instandhaltungsmaßnahmen und die Tatsache, dass die Gebührenhaushalte zwin-
gend kostendeckend zu führen sind, ist es dringend notwendig, entsprechende Maßnahmen 
zu setzen. 

Auch seitens des Amtes der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya bereits von der zuständigen Sachbearbeiterin aufmerksam ge-
macht, dass im Jahre 2010 die letzten Gebührenerhöhungen vorgenommen wurden und ge-
nerell div. Einheitssätze erhöht werden sollten. 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.09.2010 wurden mit Wirkung 01.10.2010 folgende 
Einheitssätze für die Kanalanlage Waidhofen an der Thaya beschlossen. 

Kanaleinmündungsabgabe Mischwasser EUR 15,40 

Kanaleinmündungsabgabe Regenwasser EUR   5,50 

Kanaleinmündungsabgabe Schmutzwasser EUR 12,90 

Kanalbenützungsgebühr EUR   2,75 

Alle Beträge excl. USt. 

Aufgrund der eingangs erwähnten Situation war eine Neukalkulation notwendig und es wer-
den folgende neuen Einheitssätze ab 01.01.2022 vorgeschlagen: 

Kanaleinmündungsabgabe Mischwasser EUR 16,90 

Kanaleinmündungsabgabe Regenwasser EUR   6,90 

Kanaleinmündungsabgabe Schmutzwasser EUR 13,50 

Kanalbenützungsgebühr EUR   2,95 

 
Alle Beträge excl. USt. 
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Wie der derzeitige Bauzeitplan des neuen Schmutzwasserkanals in der KG Matzles vorsieht, 
ist die Fertigstellung per 30.11.2022 gegeben. Somit können ab 01.12.2022 die Abwässer in 
die Kanalanlage in Waidhofen an der Thaya eingeleitet werden. Dadurch wird ein erhöhter 
Reinigungsgrad der Abwässer erzielt. 

Laut § 2 Abs. 2 lit. d NÖ Kanalgesetz 1977 ist eine Kanaleinmündungsabgabe auch für bereits 
an einen Kanal angeschlossene Liegenschaft, selbst wenn schon einmal eine Abgabe oder 
vergleichbare Leistung für den Kanalanschluss erbracht wurde dann einzuheben, wenn eine 
vorhandene Kanalanlage so umgestaltet oder durch eine neue ersetzt wird, dass dadurch ein 
erhöhter Reinigungsgrad der Abwässer erzielt wird. 

Gemäß § 2 Abs. 3 NÖ Kanalgesetz 1977 ist bei Umgestaltung einer Kanalanlage für Liegen-
schaften, die bereits an die bisherige Kanalanlage angeschlossen waren, eine Kanaleinmün-
dungsabgabe höchstens in jenem Ausmaß vorzuschreiben, das dem Anteil der Kosten der 
Umgestaltung an den Gesamtkosten der umgestalteten Kanalanlage entspricht. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

 

KANALABGABENORDNUNG 

der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

ausgenommen sind die KG Schlagles, KG Götzles und KG Ulrichschlag 

 

§ 1 

In der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya werden Kanalerrichtungsabgaben (Kanalein-
mündungs-, Ergänzungs- und Sonderabgaben) und Kanalbenützungsgebühren nach Maß-
gabe der Bestimmungen des NÖ Kanalgesetzes 1977 erhoben. 
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§ 2 

A. Einmündungsabgabe für den Anschluss an einen öffentlichen 
 

Mischwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Mischwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 16,90 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 24.381.615,00 und eine Gesamtlänge des Mischwas-
serkanalnetzes von lfm 50.886 zugrunde gelegt. 

B. Einmündungsabgabe für den Anschluss an oder die Umgestaltung in einen öffentlichen 
 

Schmutzwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Schmutzwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 13,50 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 8.166.462,00 und eine Gesamtlänge des Schmutzwas-
serkanalnetzes von lfm 27.246 zugrunde gelegt. 

(3) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die KG Matzles 
anlässlich der Umgestaltung nach § 2 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird mit € 11,60 
festgesetzt. 

(4) Gemäß § 2 Abs. 3 des  NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 3) der Anteil der Kosten der Umgestaltung an den Gesamtbaukosten mit 100 % festge-
setzt, was Gesamtbaukosten der Kanalanlage von € 729.503,00 und Kosten der Umgestal-
tung von € 729.503,00 entspricht. Das Ausmaß der Erhebung wird mit 85,93 % von 100 % 
bestimmt. 

C. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen  

Regenwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Regenwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 6,90 festgesetzt. 

 (2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 8.053.750,00 und eine Gesamtlänge des Regenwas-
serkanalnetzes von lfm 25.268 zugrunde gelegt. 
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§ 3 

Ergänzungsabgaben 

Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe ist in gleicher Höhe für 
die Berechnung der Ergänzungsabgaben zur Kanaleinmündungsabgabe anzuwenden. 

§ 4 

Sonderabgaben 

Ergibt sich aus § 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 die Verpflichtung zur Entrichtung einer Son-
derabgabe, ist diese Abgabe mit Abgabenbescheid vorzuschreiben. Sie darf den durch die 
besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht übersteigen. 

§ 5 

Vorauszahlungen 

Gemäß § 3a des NÖ Kanalgesetzes 1977 sind Vorauszahlungen auf die gemäß § 2 leg.cit. 
zu entrichtenden Kanaleinmündungsabgaben in der Höhe von 80 % der gemäß § 3 NÖ Ka-
nalgesetz 1977 ermittelten Kanaleinmündungsabgaben zu erheben. 

§ 6 

Kanalbenützungsgebühren für den 

a) Mischwasserkanal 

b) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem) 

Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffentlichen Kanalanlage 
(Kanalbenützungsgebühr) werden für die Schmutzwasserentsorgung folgende Einheitssätze 
festgesetzt: 

a) Mischwasserkanal:       € 2,95 

b) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem):  € 2,95 

§ 7 

Zahlungstermine 

Die Kanalbenützungsgebühren sind im Vorhinein in vierteljährlichen Teilzahlungen und zwar 
jeweils bis spätestens 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Ka-
lenderjahres durch Einzahlung auf ein Konto der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zu 
entrichten. 
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§ 8 

Ermittlung der Berechnungsgrundlagen 

Zwecks Ermittlung der für die Gebührenbemessung maßgeblichen Umstände haben die an-
schlusspflichtigen Grundeigentümer die von der Stadtgemeinde hiefür aufgelegten Fragebö-
gen innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung ausgefüllt bei der Stadtgemeinde abzuge-
ben. Allenfalls werden die Berechnungsgrundlagen durch Gemeindeorgane (Kommission) 
unter Mitwirkung der betreffenden Grundstückseigentümer ermittelt. 
 

§ 9 

Umsatzsteuer 

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Kanalabgabenordnung gelangt 
die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetztes 1994, in der jeweils gel-
tenden Fassung, zur Verrechnung. 

§ 10 

Schlussbestimmungen 

(1) Diese Kanalabgabenordnung tritt mit Ausnahme des § 2 B. (Schmutzwasserkanal Abs. 3 
und Abs. 4) anlässlich Umgestaltung KG Matzles am 01.01.2022 in Kraft. 
§ 2 B. (Schmutzwasserkanal Abs. 3 und Abs. 4) anlässlich Umgestaltung KG Matzles tritt am 
01.12.2022 in Kraft 

(2) Auf Abgabentatbestände für Kanaleinmündungsabgaben, Ergänzungsabgaben und Son-
derabgaben sowie für Kanalbenützungsgebühren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
verwirklicht wurden, sind die bis dahin geltenden Abgaben- und Gebührensätze anzuwenden. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Erlassung einer Kanalabgabenordung für die Kanalanlage 
b) Schlagles 

SACHVERHALT: 
Die erstmalige Gebührenfestsetzung der Kanalabgaben der KG Schlagles erfolgte Anfang 
des Jahres 2013. Laut Verbraucherpreisindex 2013 (VPI 2013) ergibt sich ab diesem Zeit-
punkt bis dato eine Preissteigerung von 15,76 % seit der letzten Gebührenfestsetzung. 

Stetige Instandhaltungsmaßnahmen und die Tatsache, dass die Gebührenhaushalte zwin-
gend kostendeckend zu führen sind, ist es dringend notwendig, entsprechende Maßnahmen 
zu setzen. 

Auch seitens des Amtes der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya bereits von der zuständigen Sachbearbeiterin aufmerksam ge-
macht, dass seit der Gebührenfestsetzung 2013 keine Erhöhung der Einheitssätze erfolgte 
und diese angepasst werden sollten. 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 06.12.2012 wurden mit Wirkung 01.01.2013 folgende 
Einheitssätze für die Kanalanlage Schlagles beschlossen. 

Kanaleinmündungsabgabe Regenwasser EUR   5,80 

Kanaleinmündungsabgabe Schmutzwasser EUR 13,30 

Kanalbenützungsgebühr EUR   3,40 

 
Alle Beträge excl. USt. 
 
Aufgrund der eingangs erwähnten Situation war eine Neukalkulation notwendig und es wer-
den folgende neuen Einheitssätze ab 01.01.2022 vorgeschlagen: 

Kanaleinmündungsabgabe Regenwasser EUR   6,90 

Kanaleinmündungsabgabe Schmutzwasser EUR 13,50 

Kanalbenützungsgebühr EUR   3,60 

 
Alle Beträge excl. USt. 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

 

KANALABGABENORDNUNG 

der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

für die KG Schlagles 

 

§ 1 

In der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya werden für das Trennsystem (Schmutz- und 
Regenwasserkanal) in der KG Schlagles Kanalerrichtungsabgaben (Kanaleinmündungs-, Er-
gänzungs- und Sonderabgaben) und Kanalbenützungsgebühren nach Maßgabe der Bestim-
mungen des NÖ Kanalgesetzes 1977 erhoben. 

§ 2 

A. Einmündungsabgabe für den Anschluss an einen öffentlichen 
 

Schmutzwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Schmutzwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 13,50 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 271.735,00 und eine Gesamtlänge des Schmutzwas-
serkanalnetzes von lfm 575 zugrunde gelegt. 
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B. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen  

Regenwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Regenwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 6,90 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 312.633,00 und eine Gesamtlänge des Regenwasser-
kanalnetzes von lfm 645 zugrunde gelegt. 

§ 3 

Ergänzungsabgaben 

Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe ist in gleicher Höhe für 
die Berechnung der Ergänzungsabgaben zur Kanaleinmündungsabgabe anzuwenden. 

§ 4 

Sonderabgaben 

Ergibt sich aus § 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 die Verpflichtung zur Entrichtung einer Son-
derabgabe, ist diese Abgabe mit Abgabenbescheid vorzuschreiben. Sie darf den durch die 
besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht übersteigen. 

§ 5 

Vorauszahlungen 

Gemäß § 3a des NÖ Kanalgesetzes 1977 sind Vorauszahlungen auf die gemäß § 2 leg. cit. 
zu entrichtenden Kanaleinmündungsabgaben in der Höhe von 80 % der gemäß § 3 NÖ Ka-
nalgesetz 1977 ermittelten Kanaleinmündungsabgaben zu erheben. 

§ 6 

Kanalbenützungsgebühren für den 

Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem) 

Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffentlichen Kanalanlage 
(Kanalbenützungsgebühr) werden für die Schmutzwasserentsorgung folgende Einheitssätze 
festgesetzt: 

Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem):  € 3,60 
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